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        Maßnahmen und Hygieneplan für den Schulbetrieb am SFZ (April 2020)  Kommunikation an alle Mitarbeiter, Schüler und Eltern  Maßnahme Umgesetzt durch 
 Aufgabe der Schule 1. Schülerbeförderung  Öffentliche Verkehrsmittel: 

 Maskenpflicht 
 Abstandswahrung 
 weniger Schüler im Bus Schulbusse 
 Maskenpflicht 
 Abstandswahrung 
 weniger Schüler im Bus   

- Eltern - Schüler  - LRA  - Eltern - Schüler  - LRA - Busunternehmer 
 Information an die Eltern und Schüler 
 Absprachen mit den Busunternehmern 2. Im Schulhaus  Aula, Gänge, Pause  

 Maskengebot für alle 
 Abstandswahrung 
 Stellen zur Desinfektion (am Eingang, vor dem )Sekretariat 
 Keine Gruppenbildung 
 Gestaffelte Pausen, Aufsicht 
 Zügiges Gehen in die Klassenzimmer 
 Zügiges Verlassen der Gardarobe 
  Toilettengänge einzeln  Sekretariat: 
 Einzeln eintreten 
 Hände desinfizieren 
 Glasscheibe als Schutz am Tresen 
 Abwechselnde Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen   

- Lehrer, Schüler -  Hausmeister  
 Belehrungen der Schüler durch die Lehrer 
 Plakate zur Erinnerung      - Hinweisschilder 

3. Im Unterricht -  
 Kein Maskengebot (Lehrer kann indiv. entscheiden) 
 Lehrer besprechen und erklären alle Maßnahmen - Belehrung durch die Lehrer - Elternbrief - Plakate 



 Schüler sitzen mit Abstand 1,5 m allein am Tisch 
 Gruppen werden geteilt (max. 10 Schüler) 
 Feste Gruppenzuteilung 
 Verkürzter Unterricht (20 Std. nur in den Hauptfächern) 
 Klassenlehrerprinzip, möglichst wenig unterschiedliche Kontakte 
 Keine Partner- und Gruppenarbeit 
 Fachunterricht in Kleinstgruppen 
 Keine zusätzlichen Aktivitäten, Projekte 
  Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände 
   4. Lehrkräfte und Mitarbeiter  
 Maskengebot in gemeinsam genutzten Räumen (Kopierraum, L-zimmer, Gänge) 
 Abstandwahrung 
 Desinfektion der Telefone und Tastatur 
 Kopierraum: nur je 1 Person an einem Kopierer 
 Sekretariat und Büros nur einzeln betreten 
 Teambesprechungen mit Abstand oder digital 
 Konferenzen digital 
 Schutz der Risikogruppen (ärztl. Attest)  

- Lehrer - Lehrer, Hausmeister - Plakate zur Erinnerung        - Schulleitung 5. Pädagogische Maßnahmen  
 Klassenlehrer besprechen alle Regelungen altersgemäß mit ihren Schülern und üben sie ein 
 Appell an die Selbstverantwortung der Schüler 
 Schüler, die sich nicht an die neuen Regelungen halten und gravierende und fremdgefährdende Verhaltensprobleme aufweisen, werden vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und lernen zu Hause!  

- Lehrer - Schüler - Plakate   
 Schulleitung informiert die Eltern  6. Reinigung des Schulhauses -  

 Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit  
 Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten   
  regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages   
 Desinfektionsspender am Eingang und vor dem Sekretariat 
   
  

- Hausmeister - LRA 
  



    Allgemeine Verhaltensregeln für alle Mitarbeiter und Schüler: Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind: 
 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
 Abstandhalten (mindestens 1,5 m)    
 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)   
 kein Körperkontakt  
 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
 Regelmäßiges Lüften der Räume 
  bei (Corona spezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben   
   Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers   Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern) die von den Schulleitungen umzusetzen sind.   


